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E m p f e h l u n g e n  
der Ausschüsse 

R 

zu Punkt 46 der 1035. Sitzung des Bundesrates am 7. Juli 2023 

Verfahren vor dem Bundesverfassungsgericht 

Der Rechtsausschuss empfiehlt dem Bundesrat,   

auch zu dem folgenden, beim Bundesverfassungsgericht anhängigen Verfahren von 

einer Äußerung und einem Beitritt abzusehen, da bei diesem keine Umstände er-

sichtlich sind, die eine Stellungnahme des Bundesrates geboten erscheinen lassen: 
 
 

c) Verfahren  

 über den Antrag festzustellen, 
 dass die Ausgestaltung des Gesetzgebungsverfahrens   
 zur 2. Novelle des Gebäudeenergiegesetzes (GEG -   
 Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Gebäu-  
 deenergiegesetzes, zur Änderung der Heizkostenver-  
 ordnung und zur Änderung der Kehr- und Überprü-  
 fungsordnung) - insbesondere die Einbringung eines   
 veralteten Gesetzentwurfs sowie die Terminierung der   
 zweiten und dritten Lesung der Novelle - den Anforde-  
 rungen aus Artikel 38 Absatz 1 Satz 2 Grundgesetz   
 sowie aus Artikel 38 Absatz 1 Satz 2 Grundgesetz in   
 Verbindung mit Artikel 42 Absatz 1 Satz 1 Grundge-  
 setz und Artikel 76 f. Grundgesetz nicht genügt und das  
 Recht des Antragstellers auf gleichberechtigte Teilhabe 
 als Abgeordneter an der parlamentarischen Willensbil-  
 dung verletzt. 

Antragsteller:  Thomas Heilmann, MdB 

Antragsgegner:  Deutscher Bundestag 

hier: Antrag auf Erlass einer einstweiligen Anordnung 
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